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„HÄUPERLKREUZUNG“
L508 Kobernaußer Str. ∙ L1064 Waldzeller Str. ∙ L1065 Kirchheimer Str.

Daten und Fakten

Ort Gemeinde Lohnsburg im Bezirk Ried im Innkreis

Verkehrsdaten L508 Kobernaußer Straße: 5.429 Kfz pro 24h
mit 9 % Schwerverkehrsanteil (2016)

Bauvorhaben 4-armiger Kreisverkehr

Gesamtkosten ca. 2,20 Mio. Euro (inkl. Grundeinlösekosten)
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Ausbaunotwendigkeit und Projektbegründung
Die sogenannte Häuperlkreuzung, die Kreuzung zwischen der L508 Kobernaußer Straße, der L1064
Waldzeller Straße und der L1065 Kirchheimer Straße, zählt zu den unfallträchtigsten Kreuzungen
im Bezirk Ried im Innkreis und wird bei der Behörde seit Jahren als Unfallhäufungsstelle geführt.

Ziel des Projekts ist es, die Verkehrssicherheit zu steigern und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit zu
optimieren. Eine Variantenuntersuchung hat ergeben, dass eine Lösung mittels Kreisverkehr eine
positive Beurteilung aufweist. Aus diesem Grund wurde ein 4-armiger Kreisverkehr geplant.

Projektbeschreibung
Neben der Errichtung eines Kreisverkehrs (Durchmesser 45,0 m) ist die Errichtung einer
Gehwegverbindung von Kramling bis zum Häuperlwirt vorgesehen. Da unter der Kreuzung der
Litzlhamer Bach verläuft und eine Überbrückung nicht bewilligungsfähig ist, ist es erforderlich, den
Litzlhamer Bach auf einer Länge von ca. 150 m umzulegen. Die Straßenquerungen sind mit zwei
Brückenobjekten (Querschnitt 2,50 m Breite und 1,5 m Höhe) vorgesehen.

Projektierungsstand
Durch die notwendige Umlegung des Weinbergerbaches ist eine wasserrechtliche Bewilligung zu
erwirken. Die Bewilligungsverhandlung hat im März 2018 stattgefunden. Die Verhandlung zur
Grundeinlöse hat im August 2019 stattgefunden und konnte im Juni 2020 mit einer gütlichen
Einigung mit den beiden Hauptbetroffen abgeschlossen werden. In weiterer Folge haben auch die
restlichen Grundeigentümer der Einlöse zugestimmt.

Die wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Bewilligung liegt vor. Die straßenrechtliche
Bewilligung gemäß Oö. Straßengesetz wurde erteilt. Für das Bauprojekt finden die letzten
Abstimmungsgespräche statt.

Die Ausschreibung der Baumaßnahme ist für Februar 2021 vorgesehen. Die Umsetzung der
Baumaßnahme ist für das Jahr 2021 geplant.
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Kontakt

Projektleitung Ing. Otmar Stadler
Land Oberösterreich
Direktion Straßenbau und Verkehr
Abteilung Straßenneubau und – erhaltung

Projekterstellung IBZ GmbH,
Ringstraße 46, 5280 Braunau am Inn
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